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Deutschland, eine Banannerepublik? nicht perfekt, aber ein
Fortschritt - Die Reform der Strafbarkeit der
Abgeordnetenbestechung

Das Thema Hoeneß ist medial verbraucht, jetzt kommt ein neues dran. 

Bisher stand Deutschland international zum Teil heftig  in der Kritik, weil die Bestechung von
Abgeordneten nur unzulänglich im Sinne strafrehtlicher Sanktionierung geregelt war. Das
verwundert, weil die Abgeordneten immer flott dabei sind, wenn es darum geht, im Übrigen das
Strafrecht zu verschärfen. Die Umsetzung der jetzt unterzeichneten UN-Konvention in nationales
Recht erfolgte bisher nicht, es liegt jetzt aber ein Entwurf der großen Koalition vor, den der
Ausschuss von Recht und Verbraucherschutz einstimmig angenommen hat.

Was ist jetzt neu? Bei Abstimmungen und Wahlen im Plenum und in den Ausschüssen wurde
bisher lediglich der Stimmenkauf- und Verkauf geahndet. Künftig soll das Strafrecht auch auf
korrupt beeinflusste Handlungen oder Unterlassungen des Abgeordneten „im Auftrag oder auf
Weisung“ abzielen. Dies kann als ein Versuch gesehen werden, ein Pendant für die
Dienstpflichtverletzung in den Straftatbeständen für Amtsträgerbestechung nach §§ 332,334 StGB
zu finden. Das ist aber problematisch, da Abgeordnete nach Art. 38 I GG „an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden“. Sie haben also keine Dienstpflichten, die sie verletzen können.
Fraglich ist zudem, ob ein Abgeordneter hierarchisch gesehen tatsächlich auf Weisung oder
Auftrag anderer handelt oder ob durch die illegale Absprache eher eine Beziehung auf „gleicher
Augenhöhe“ geknüpft wird. In jedem Fall wird die Rechtsprechung ein klares Regelungsziel
definieren müssen.

Neu ist auch die Erfassung materieller und immaterieller Vorteile des Vorteilsgebers an
Abgeordnete oder Dritte. Dies wird sich auf Mitglieder von Parlamenten auf Bundes-, Länder- und
kommunaler Ebene erstrecken und bezieht sich auch auf die Bundesversammlung, das
Europäische Parlament, parlamentarische Versammlungen internationaler Organisationen und
Gesetzgebungsorgane ausländischer Staaten. Die Formulierungen der neuen Normen werden
voraussichtlich denen zur Amtsträgerkorruption gleichen. Der Strafrahmen soll laut Entwurf dem
der bisherigen Fassung des § 108e StGB entsprechen. Der Versuch ist nach dem Gesetzentwurf
nicht strafbar.
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Nachträgliche Vorteilsflüsse, so genannte „Dankeschön-Spenden“, sind allerdings noch nicht
erfasst. Ohne vorherige Vereinbarung könnte ein Abgeordneter somit weiterhin größere Summen
von einer Person nachträglich annehmen, deren Interessen er im Vorfeld vertreten hat. Insgesamt
betrachtet lässt der Entwurf zur Neuregelung noch viele Fragen offen.
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